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Vorwort.
Die einheitliche richtlinienmäßige Bewertung der Wasser

nutzungen und der dazu dsenenden Anlagen aller Art ist 
steuerlich und technisch eine Neuheit. Zunächst dadurch, daß 
ein auf den ersten Blick ganz heterogenes Gebiet vereinheit
licht wird, in welchem zunächst jeder Nutzungsfall und jede 
Nutzungsanlage anders geartet zu sein scheint; aber letzten 
Endes erfolgt auch die Bewertung von Grund und Boden, 
von landwirtschaftlichen und forstlichen Nutzungen, von Fabrik
gebäuden, Hotels und Warenhäusern, Privatbahnen usw. trotz 
der Vielgestaltigkeit ihrer Berhältniffe gleichfalls nach Mcht- 
linien. Die besondere Neuheit liegt darin, daß im Gange 
der Vorarbeiten für die vom RFm. angeordnete Aufstellung 
von Richtlinien für die Bewertung der WassernutzungS- 
rechte sich von selbst die Notwendigkeit bestätigte, aus dem 
erst dmch die Ausübung zu einem BermSgenswert werden
den Nutzungsrecht und den zur Ausübung dienenden Sach
werten (Anlagen) — auch im Sinne der Ausführungen 
der Reichsfinanzräte Ott und Zimmermans) — eine 
wirtschaftliche Einheit nach § 2 Abs. 1 RBewG. nach 
wirtschaftlich-technischen Gesichtspunkten zu bilden. Dabei war 
ferner infolge der Unmöglichkeit einer richtlinienmäßig er
faßbaren Ertragswertfindung von den stets einwandftei be
stimmbaren Anlagekosten auszugehen, welche durch Be- 
rücksichtigung der wirtschaftlichen Besonderheiten trotz 
der natmgegebenen Verschiedenheiten in den gemeinen 
Wert übergeführt werden können.

Einen gemeinsamen Renner für diese alle zu finden 
durch gleichfalls einheitliche Behandlung aller Besonderheiten, 
welche den Regelfall zum jeweils vorliegenden Einzelfall 
wandeln, ist ebenfalls bestimmend für Art und Aufbau der

•) Ott: St. u. W. 1931 Bd. I Sp. 1341 ff. — Zimmermann: 
ebendort 1928 Bd. I Sp. 511 ff. („daß auch daS Wafsernutzungsrecht 
nicht als Teü des Grundstückes, sondern als Teil der Wasierrraftanlage 
in Betracht kommt").



Richtlinien. Daß Mchtlinien nicht alle überhaupt vorkommen
den Fälle und Verhältnisse umfassen können, wenn sie nicht 
zu einer verwirrenden Sammlung von Ausnahmen werden 
sollen, wird im Zusammenhänge ausgeführt; es galt die 
richtige Grenze dafür zu finden und einzuhalten.

Die Neuartigkeit der vorliegenden Mchllinien in mehrfacher 
Hinsicht und der Umstand, daß vielfache wirtschafüiche und 
technische Erwägungen mehr oder weniger unsichtbar hinter 
ihren Bestimmungen stehen, rechtfertigt es, sie sür die hand
habenden LFÄ. und FÄ. ebenso wie für die Steuerpflichtigen 
eingehender zu erörtern, als die Mchtlinien selbst dazu Raum 
bieten können, um so mehr als der Berfaffer der Erläuterungen 
bei der Ausstellung der Mchtlinien als amtlicher Sachver
ständiger des Hauptorts mit tätig war. In diesem Rahmen 
können auch manche Sonderfälle behandelt werden, welche 
außerhalb von Mchtlinien stehen müssen.

Als leitender Grundsatz bei der Ausarbeitung der Mcht
linien galt die Sicherstellung der Steuergerechttgkeit und 
Steuerklarheit, nicht etwa die Erfindung einer neuen Steuer
quelle oder die Herbeiführung höherer Wertansätze, als bis
her bei sachlich richtiger Veranlagung sich ergebend. Wo aller- 
dintzB bisher als Folge der Uneinheitlichkeit und Undurch
sichtigkeit die Bewertungen zu sachlich unzutreffenden Er
gebnissen geführt hatten, kann eine sich nach den Mchtlinien 
ergebende höhere Bewertung nur als Berichtigung im Sinne 
der Steuergerechtigkeit aufgefaßt werden.

Uber den eigentlichen Anwendungsbereich hinaus werden 
die Richtlinien auch bei der Bemessung der Zuschläge zum 
land- oder forstwirtschaftlichen Vermögen für einschlägige 
Nebenbetriebe*) oder sonst als Anhalt zm Wertfindung für 
Wassemutzungen mit Vorteil hilfsweise herangezogen werden 
können und Zweifel aufhellen helfen.

Im Gegensatz vielleicht zu vielen Kommentaren wurde 
Wen darauf gelegt, daß der nichtsachverständige Gebraucher- 
kreis über das rein Formale hinaus auch ein wenigstens 
allgemeines Bild über das technische und wirtschaftliche 
Wesen des Bewertungsgegenstandes erhält; so bringen die 
Erläuterungen auch Ausführungen und einige Schaubilder,

*) vgl. (IS) auf S. 41.



die sich zunächst in einem Komment« nicht erwmten lassen 
mögen.

Äe Mchtlinien sind das Ergebnis umfassender früherer 
finanzamtlicher, technischer und wirtschaftlicher Erfahrungen, 
welche in rund jähriger Arbeit zu dem grundsätzlichen 
Austau geführt haben, der dann in weiterer eingehender 
Klenmrbeit unter Beachtung der vom RFm. für die Haupt
orte allgemein aufgestellten Mchtlinien die endgültige Fas
sung erhielt.

München, Juni 1936.
Ing. C. Reindl.
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Der ftifibait 
de- 8«xbe8ftw<uu«nt8 MR»che». München, 1935/36.

Hmchtsrt fit di« Dtichett8bewert>mg
Uv« ®effetwe|M«gtx.

Text -er Richtlinien
für die Bewert««- von Wasferv«tz»v-e« «ad Waffer- 

aatz«agSa«la-en.
Die MchÜinien sind abgestellt auf die am 1. Januar 1935 be

stehenden tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse und sind 
auch für Neu- und Nachfeststellungen nach diesem Zeitpunkt 
anzuwenden; sie erfassen alle Wassernutzungen und Wasser
nutzungsanlagen, also nicht nur solche Fälle, in denen etwa die 
Wassemutzung das Hauptwirtschaftsziel ist. Die Richtlinien bezwecken, 
anstelle der in den einzelnen Reichsteilen bisher sehr unterschiedlichen 
steuerlichen BehaMung der Wassernutzungen Begriff und Um
fang dieser Wirtschaftsgüter zu klären und einheitlich zu fassen 
(Abschnitt I und II), sowie für die Beurteilung der bei Wafser- 
nutzungen vielfach gegebenen Besonderheiten allgemeinverbind
liche Grundsätze aufzustellen (Abschnitt IIIAd). Darüber hinaus 
enthalten die Richtlinien für die Masse, insbesondere der kleinen und 
mittleren Wasserkraftanlagen, bestimmte Einheitssätze (Anlage 11) 
sowie für die Bewertung der sonstigen Wassemutzungsanlagen und 
ggf. der Gwßkraftanlagen gewisse Indexzahlen für Gestehungs
kosten (Anlage III).

Eine Berechnung nach dem wirtschaftlichen Wert (Nutzungswert) 
ist entsprechend den allgemeinen Erfahrungen nicht überall gangbar. 
Die richtlinienmäßige Behandlung (IIIA) konnte daher nur den 
Anlagewert (Herstellungswert) zum Ausgang nehmen, und 
zwar den Anlagewert ohne Einbeziehung der Grundstücke (IIIB). 
Da bei Wassernutzungen der tatsächliche Anlagewert von dem ge
meinen Wert (Kaufpreis) stärker abweichen kann, ist das Verfahren 
derart aufgebaut, daß zunächst durch Ermittlung des ursprüng
lichen Anlagewerts (nach Einheitssätzen oder Gestehungskosten) eine 
sichere Grundlage für das weitere Bewertungsverfahren geschaffen 
wird, sodann die notwendigen Absetzungen (Abschreibungen) nach 
III Ac erfolgen und erst hernach, soweit veranlaßt, die Besonder
heiten nach III Ad Berücksichttgung finden, um so die bettiebsgün- 
stigen oder betriebsungünstigen Umstände zuverlässig zu erfassen

Reindl, Richtlinien. 1
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und damit auf den „Teilwert" (ohne Betriebsgrundstücke) im Sinne 
des § 12 RBewG. zu kommen.

Die Bewertung von Wassernutzungen und Wassernutzungsanlagen 
erfolgt nach diesen RichÜimen entsprechend den allgemein geltenden 
Bestimmungen nur insoweit, als ein steuerliches Interesse an der 
Erfassung des betreffenden Wirtschaftsgutes besteht (§ 214 AO. — 
RStBl. 1934 S. 443).

I.
Begriff der «afserrmtzung.

Die Wassernutzungen werden eingeteilt in
a) Wasserkraftnutzungen
b) sonstige Wassernutzungen.

Zu a) Die Wasserkraftnutzung erfolgt mittels Wasserkraft
maschinen (Wasserräder, Wasserturbinen) für alle Zwecke aus natür
lichen Wasserläufen oder mit künstlich gehobenem Wasser (sog. 
Pumpenspeicher-Anlagen) durch Ausnützung einer bestimmten 
Wassermenge mit dem an der Wasserkraftanlage vorhandenem Ge
fälle, das ist dem Höhenunterschied zwischen Oberwasser- und Unter
wasserspiegel.

Zu b) Als sonstige Wassernutzungen kommen in Betracht: 
a) Öffentliche Wasserversorgung durch Anlagen, die 

Wasser aus Quellen, Grundwasserströmen, natürlichen oder 
künstlichen Wasserläufen, Seen oder Sammelbecken ent
nehmen, es nötigenfalls in besonderen Betriebsvorrich
tungen reinigen, aufbereiten und den Verbrauchern als 
Trink- oder Nutzwasser zuführen.

ß) Alle übrigen Wasserentnahmen und Wassereinleitungen, 
bestehend aus:

Entnahme aus einem Gewässer oder Gmndwasser mittels 
Gräben, Rohrleitungen, Pumpen für Gewerbebettiebe und land- 
wirtschaflliche Betriebe, mit Ausnahme des häuslichen Bedarfs 
oder eigener landwirtschaftlicher Verwendung z. B. zur Wiesen
bewässerung. Das entnommene Wasser kann entweder gebraucht 
und hernach wieder eingeleitet werden (z. B. Mhl- oder Waschwasser, 
Spritzwasser) oder es kann verbraucht werden (z. B. Kesselspeise
wasser, Wasser zur Herstellung von Erzeugnissen).

Einleitung gebrauchten Wassers in ein Gewässer, auch Ein
leitung anderer Stoffe aus Gewerbe- und landwirtschaftlichen Be
trieben. Ausnahmen: Einleitung der Abwässer von Einzelhaus
haltungen oder des Wassers aus eigenen landwirtschaftlichen Ent- 
wässemngen (Dränung) oder Zutageförderung und Eirüeitung von 
Gmbenwässem oder sonstigen bettiebsnotwendigen Entwässerungen, 
solange das hier beseitigte Wasser nicht auch gewerblich gebrailcht 
oder verbraucht wird.



II.
Umfang der Wassernutzung.

Eine Wassemutzung umfaßt alle technisch zur Ausübung dieser 
Wassemutzung gehörigen Bestandteile einerseits von der Stelle an, 
wo zum Zweck der Entnahme von Wasser aus dem natürlichen Ge
wässer der Wasserlauf verändert wird oder Grundwasser zu Tage 
gefördert wird (z. B. Anstauen eines fließenden Gewässers, Brunnen) 
bis zur Wiedereinleitung des genutzten Wassers in das natürliche 
Gewässer und andererseits bis zu der Stelle, wo die Tätigkeit 
der Kraft- oder Wassergewinnung endet und die gewonnene Kraft 
(Wasser) in den gewerblichen Betrieb des Unternehmens zur eigenen 
Verwendung (Antrieb der Maschinen, Verwertung des Fabrikattons- 
u. dgl. Wassers) oder zum Verkauf an Andere (Elektrizitäts- oder 
Wasserwerke) übergeht.

A.

Das Wirtschaftsgut einer Wasserkraftnutzung enthält das Recht 
zur Nutzung sowie alle zum Zwecke der Kraftgewinnung geschaffenen 
Anlagen und die gemachten Aufwendungen (einschl. derjenigen für 
Rechte, Verfahren, Planung und Bauleitung) zur Entnahme bzw. 
Ableitung aus dem natürlichen Gewässer, das sind: die Nutzungs
anlagen, bestehend aus der Zuleitung des Wassers zur Ausnutzungs
stelle, der Ausnutzungsanlage selbst (Wasserkraftanlage) zur Um
setzung der Wasserenergie in mechanische bzw. elektrische Energie, 
der Wiedereinleitung des ausgenutzten Wassers in das natürliche 
Gewässer—die der Nutzung dienenden bebautenundunbebauten 
Grundstücke, bestehend aus den hierzu erstellten baulichen Anlagen 
sowie den vom Wasser im Ausnutzungsbereich bedeckten Grundstücken.

1. Eine Wasserkraftanlage besteht, an den Herstellungskosten ge
messen, zum weitaus überwiegenden Teil — durchschnittlich etwa 60 
bis 80 v. H., meist näher an letzterem Hundertsatz — aus den tief
baulichen Bestandteilen zur Fassung, Entnahme, Zuleitung 
und Wiedereinleitung des Wassers aus dem Fluß und zurück in den 
Fluß.

2. Weitere etwa 25 bis 10 v. H. der Gesamtanlage bestehen in 
Bauwerken, die entsprechend der technischen Eigenart einer Wasser
kraftanlageebenfalls zum überwiegenden Teil—mindestens 60V.H., 
im Durchschnitt 80 bis 90 v. H. ihrer Baukosten — aus den für andere 
Bettiebszwecke untauglichen, also bei Aufhören der Wasserkraft
nutzung zwecklosen Tiefbauteilen sich zusammensetzen; insbeson
dere bei neuzeitlichen Turbinenanlagen bildet der ttefbauliche Teil 
einen so wesentlichen Bestandteil der Turbine selbst, daß die Turbine 
ohne den Tiefbau überhaupt nicht aufgestellt werden könnte. Der 
Hochbauteil (Gebäude im üblichen Sinn) dient regelmäßig nur als 
schützender Überbau über die Wasserkraftmaschinen und über die
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Kraftübertragunasmittel von der Wasserkaftmaschine auf die davon 
betriebenen Produktionsmaschinen und ist daher, soweit nicht auf 
Grund der technischen Verhältnisse nach den Mlgemeinanordnungen 
des Reichsfinanzministeriums anderes gilt, keine Betriebsvorrichtung.

8. Die restlichen etwa 15 bis 10 v. H. der Gesamtanlaae entfallen 
auf die Maschinen: das sind die eigentlichen Wasserkrastmaschinen, 
welche das Arbeitsvermögen des Wassers in mechanische Arbeit an 
der Turbinen- oder Wasierradwelle umsetzen — einschließlich deren 
Zubehörteile zur ^Regulierung sowie zm In- und Außerbetriebsetzung 
(wie Realer, Oldruckanlagen, Schützen usw.). Ferner gehören dazu 
die zur Weiterverwendung der gewonnenen Wasserkraftarbeit nötigen 
Einrichtungen und zwar

a) die mechanischen Zwischengetriebe zur Herbeiführung der 
gewünschten Drehzahl (Kegelrad- oder Stirnradgetriebe); sie 
bilden schon durch ihren unmittelbaren Zusammenbau mit den 
Wasserkaftmaschinen untrennbare Bestandteile der Anlage.

b) bei elektrischer Kraftübertragung die Stwmerzeugungs- 
anlage (Generator). Wo die Wasserkraftmaschinen in der heute 
allgemein für größere Betriebe üblichen Weise mit vielfältig 
unterteiltem Kraftverbrauch eine Mehrheit getrennt aufgestellter 
Arbeitsmaschinen statt durch Transmissionswellen, Riemen oder 
Seile durch Elektwmotoren antreiben, vertritt die Sttomerzeu- 
gungsanlage nur die Stelle der mechanischen Kraftübertragung. 
Der elektrische Generator bezweckt hier nichts anderes als ein 
Zahnradgetnebc zwischen Wasserkraftmaschine und weiter- 
laufender Transmission; an Stelle der Transmissionswellen 
foeten die elektrischen Berteilungsleitungen. Somit muß überall 
dort, wo aus der Wasserkraft elektrische Energie zum Verbrauch 
im eigenen — unter Umständen auch räumlich getannten — 
Verarbeitungsbetrieb gewonnen wird, die Sttomerzeu- 
gungsanlage (Generator) noch mit zur wirtschaftlichen Einheit 
der Wasserkraftanlage gerechnet werden. Dagegen gehören alle 
Umspannungs- und Verteilungsanlagen sowie die diesen zu
gehörigen Schaltanlagen nicht mehr zur Wasserkraftanlaae selbst.

c) Dasselbe ist der Fall, wenn aus der Wasserkraft elektrische 
Energie zum Verkauf an andere gewonnen wird. Auch 
hier ist die eigentliche Sttomerzeugungsanlage (Generator mit 
zugehöriger Schaltanlage) noch zur wirtschafllichen Einheit der 
Wasserkraftanlage zu rechnen, während alle Umspannungs- und 
Verteilungsanlagen wie bei b nicht mehr zur Wasserkraftanlage 
selbst gehören.

B.
Bei sonstigen Wassernutzungen besteht außer dem Recht 

auf Nutzung und den dieser Nutzung dienenden bebauten und un-
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bebauten Grundstücken die Nutzungsanlage selbst aus allen 
Vorrichtungen, um das zu gebrauchende oder zu verbrauchende 
Wasser aus dem natürlichen Gewässer oder dem Gmndwasser- 
vorrat zu entnehmen, der Gebrauchs- oder Berbrauchsstelle zuzuleiten 
(ausschließlich der Waffewerteiknigsleitungen, z. B. Stadttohmetz), 
gegebenenfalls zum Berwendun^weck brauchbar zu machen und 
schließlich vas gebrauchte Wasser wieder in das natürliche Gewässer 
einzuleiten, unter Umständen es vorher im Vollzug der wasser
gesetzlichen oder polizeilichen Borschristen unschädlich zu machen — 
zu reimgen.

Nicht zu den Anlagen bei sonstigen Wassernutzungen gehören u. a. 
alle unter den Begnff der sog. Installation fallenden Berteilungs
leitungen auf Fabrikgrundstücken und in Fabrikgebäuden, ferner die 
einen Bestandteil von anderen Kraftmaschinen (Dampfmaschinen 
oder Dampfturbinen, Dieselmotoren u. dgl.) bildenden Kühlwasser- 
pumpen mit den zugehörigen Rohrleitungen, desgl. Kesselspeise
pumpen usw.

C.
Die Einzelbestandteile von Wassernutzungen werden, je nach

dem es sich um Kraftnutzungen oder sonstige Wassernutzungen handelt, 
wie folgt aufgeteilt (technische Aufteilung — ohne Gnfluß auf 
die Bewertungsweise nach Abschnitt III):

Wasserkraftnutzungen. Sonstige Wassernutzungen.

1. Wassernutzungsrecht.

2. Entnahme.

Stauanlagen
Wehre, Schützen
Einlaufbauwerke, Talsperren
Stauweiher-Anlagen

Quellfassungen, Gmndwasser- 
sammelstollen, Bmnnen- 
anlagen

Stauanlagen
Wehre, Schützen 
Einlaufbauwerke 
Talsperren 
Pumpen-Anlagen

8. Anleitung.

Se” } Obcm*
Rohrleitungen 
Stollen 
Wasserschloß

Gräben 
Kanäle 
Rohrleitungen 
Stollen 
Vorratsbehälter

Zulauf
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4. Wasserkastanlage.
Kraftwerkstiefbauten 

(Turbinenembau, 
Enüastungsanlagen, 
Leerschüsse, 
Turbinenhaus),

Rechen und Schützen 
Dmckwhrleitungen 
Berteilungsrohrleitungen im

Kraftwerk
Wasserkraftmaschinen 

(Turbinen, Wasserräder)
Regler, Drucköl- und Druckluft

anlagen, Getriebe, Krane, 
Rechenreinigungs-Maschinen.

Sonstige Waffermchmrgen.
4. Aufbereitung.

Kläranlagen (mechanische) 
Filteranlagen
Aufbereitungsanlagen (chemische) 
zugehörige Rohrleitungen 
Pumpen usw.

(nicht hierher gehören Reini- 
gungs- und Aufbereitungs
anlagen für Kesselspeisewasser 
oder für die Herstellung einer 
besonderen zu Fabrikations
zwecken nötigen Wasserbeschaf
fenheit; diese gehören zu den 
Dampflessel- bzw. Fabrika
tionsanlagen des Produktions
betriebes und bleiben dort zu 
bewerten).

4a. elektrische Anlage.
Generatoren
Schaltanlagen für die Genera

toren (ausschließlich der Ver
teilungsschaltanlagen, Strom- 
verteilun^anlagen, Kabel usw. 
zur Kraftverteilung im eigenen 
Betrieb oder zur Strom- 
liefemng an Dritte).

5. Wiedereinleitung.
Kanäle" } Unterwasser

Rohrleitungen 
Ausgleichsweiher 
Auslaufbauwerke

Gräben 1
Kanäle J 
Rohrleitungen 
Auslaufbauwerke

5a. Abwasserreinigung.
mechanische und chemische Klär- 

und Reinigungsanlagen.

6. Rebenanlagen.
Alle ständig und ausschließlich dem Werksbetrieb dienenden Hilfs

einrichtungen, wie Seilbahnen (sog. Schrägauszüge oder Rohrtrans
portbahnen), Revisions- und Montageaufzüge, Hebevorrichtungen 
(Kralle), Rechenreinigungsmaschinen, Bagger, Schiffe uslv.
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7. «nmdstücksflSchen.
Mle ausschließlich zum Zweck der Errichtung und des Betriebes der 

Wassernutzungsanlage erworbenen Grundstücke, welche von den bau
lichen Anlagen nach Ziffer 2 mit 6 bedeckt werden oder diese Anlagen 
enthalten svgl. III B) einschließlich der sog. Vorrats- und Schutz- 
Grundstücke bei Wassewersorgungsanlagen.
I« übrigen erfordert die Errichtung von Wassernutzungsanlagen 

Aufwendungen für den Erwerb entgeaenstehender Nutzungsrechte, 
für die Erstellung oder den Erwerb von Planungen und Vorarbeiten, 
ferner die Planungs- und Bauleitungskosten, sowie die Kosten und 
Gebühren des amtlichen wassergesetzlichen und baupolizeilichen Ver
fahrens.

III.

Bewertungsweise.

A. Wassermrtzungsanlagen (ansschl. Grundstücke).
a) Ein Wassernutzungsrecht ist regelmäßig gegeben, wenn die 

Befugnis zur Wassemutzung durch eine vorhandene oder im Ent
stehen begriffene Anlage der in Abschnitt I (Begriff der Wasser
nutzung) aufgeführten Arten tatsächlich ausgenützt wird oder werden 
soll, gleichgülttg auf welcher Rechtsgrundlage die Mtzung erfolgt 
(z. B. als Ausfluß des Grundeigentums, auf Grund privattechttuher 
Gestattung oder Übertragung oder auf Gmnd eines gesetzlichen 
Hoheitsaktes).

Das Wassernutzungsrecht gehört nicht zu den Gewerbeberechtt- 
gungen im Sinne des § 58 RBewG.; subjektiv dingliche Wasser
nutzungsrechte gelten nicht als Bestandteile eines Grundstücks oder 
Betriebsgrundstücks. Als besonderes Wirtschaftsgut ist das Wasser
nutzungsrecht ausnahmsweise dann zu bewetten, wenn es für sich 
allein besteht und nicht Teil einer Wassemutzungsanlage ist (RFH. 
in RStBl. 1933 S. 698). Im Regelfälle ist das gewerbliche Nutzungs
recht zusammen mit den übrigen Bestandteilen der Wassernutzungs
anlage in dem Wert des einheiüichen Mrtschaftsgutes mitzuerfassen.

Für das Wassemutzungsrecht ist als RechnunHposten anzusetzen: 
1. Bei Krastnutzungen als Wert je PS Ausbauleistung (Be

griffsbestimmung b 1 Abs. 2) 50.— RM. Wird eine Wasser
nutzungsgebühr vom Reich, Land, Gemeinde oder sonstiger 
Körperschaft des öffentlichen Rechts erhoben, so wird der dafür 
angesetzte und mit 18 kapitalisierte Jahresbettag in Abzug ge- 
bmcht, jedoch nicht mehr als 40— RM. je PS Ausbauleistung, 
so daß mindestens 10.— RM. je PS Ausbauleistung als Wert 
oes Wassemutzungsrechts übrig bleiben. — Bei Pumpen
speicheranlagen wird das Wassernutzungsrecht als Entnahme 
von Gebrauchswasser nach Ziff. 2 bewertet.



8 Text der Richtlinien.

«U Beffet, 
menge güt 
die von den 

Pumpen oder 
sonstigen Ent
nahme- oder 
ErnleitungS- 
einrichtungen 
im Dauer
betrieb för 

derbare 
Wasscrmenge.

2. Beidensonstigen Wassernutzungen, soweit sie nicht vorüber
gehenden Zwecken oder dem eigenen häuslichen oder landwirt
schaftlichen Bedarf dienen: 
für Entnahme von Trink- 
und Nichwasser, auch für 
öffentliche Wassewersor- 
gung je 1001/sec RM. 1000

für Entnahme von Ver
brauchswasser zum eige
nen gewerblichen Betrieb je 1001/sec RM. 500 

für Entnahme von Ge
brauchswasser zum eige- 
nengewerblichenBetneb je 1 ms/sec RM. 500 

für gewerbliche oder öf
fentliche Abwassereinlet- 
tung je 1 m3/sec RM. 1000

Bei einer etwa dafür zu leistenden Benützungs- bzw. Entnahme
oder Einleitun^gebühr ist sinngemäß wie bei Zifs. 1 zu ver
fahren mit der Maßgabe, daß mindestens 20 v. H. des sich er
gebenden Nutzungsrechts-Wertes verbleiben. Ter Mndest- 
Ansatz darf 100.— RM. nicht unterschreiten.

3. Ist die Wasserbenützungsgebühr aus besonderen, dem 
Unternehmen eigenen wirtschaftlichen Gründen bereits niedriger 
als üblich angesetzt worden, so ist auf begründeten AnKag und 
nach sachverständiger Prüfuntz der Wert des Nutzungsrechts 
äußerstenfalls bis zu den in Zifs. 1 und 2 genannten Mindest
sätzen zu ermäßigen.

Gehört zum landwirtschaftlichen u. dgl. Vermögen ein der
artiges Recht auf Wassernutzung oder besteht eine Wassemutzungs- 
anlage (z. B. im landwirtschaftlichen Nebenbetrieb), so wird der Wert 
gegebenenfalls zusammen mit dem Anlagewert durch einen Zuschlag 
zum Bergleichswert des landwirtschastlichen Betriebes mlterfaßt.

b) Die Bewertung der Wassemutzungsanlagen erfolgt auf der 
Grundlage des Teilwertes (§ 12 RBewG ). Dabei kann ausgegangen 
werden:

1. von erfahrungsmäßigen Einheitssätzen (nur bei Wasser
kraftanlagen !), welche die derzeitigen Anlagekosten auf der 
Preisbasis 1934 für übliche Ausführung je PS Ausbauleistung 
wiedergeben) sie berücksichtigen sämtliche Einzelbestandteile der 
Anlage (II C) ausschließlich der Grundstücke und Kanäle und 
ausschließlich des Rechnungspostens für das Wassernutzungsrecht. 
Falls eine elektrische Kraftübertragung vorhanden ist, tritt zu 
den Einheitssätzen ein Zuschlag.
Ausbauleistung ist die Gesamtleistung aller vorhandenen 
Wasserkraftmaschinen, infoferne nicht etwa die vorhandenen



Einrichtungen zur Wasserentnahme oder Wasserzuleitung eine 
geringere Höchstleistung gestatten und die darüber hinaus- 
Sehende Maschinenleistung dann nur Betriebsreserve ist.
rür die Bewertung nach Richtsätzen ist lediglich maßgebend die 

aus der größten zu verarbeitenoen Wassermenge (Ausbau- 
wasiermenge) und dem ausgenützten Gefälle (nach IV 3) 
zu berechnende Leistung. Die vom Pflichtigen angegebene 
Ausbauleistung ist auf die Richtigkeit nachzuprüfen; falls sie 
eine Betriebsresewe enchält, ist diese zusätzlich nach den Einheits
sätzen Anl. I I unter H oder nach den allgemein geltenden 
Bestimmungen zu bewerten.

Die Einheitssätze sind in der Anlage 1 I enthalten, 
oder

2. von den tatsächlichen Gestehungskosten der Wassernutzungs
anlage. Diese smd im Verhältnis der Preisbasis des Baujahres 
zur Preisbasis 1934 auf die Preisbasis 1934 umzurechnen. Für 
Die Zeit 1915/23 lassen sich Indexzahlen nicht bilden, statt dessen 
ist entweder der Wert aus den Einheitssätzen (III A b 1) zu 
bilden oder es ist nachzuweisen, was die Anlage beim Bau im 
Jahre 1934 kosten würde.

Die Kostenindexzahlen sind in Anlage 1 II enthalten.
c) Von diesen nach IIIA b 1) oder 2) auf der Preisbasis 1934 

ermittelten Anlagekosten wird die Absetzung für Abnützung ab» 
Sogen, welche der gewöhnlichen Wertmindemng durch die natür-

e Alterung und durch den technischen Fortschritt entspricht (Aus
nahmen III A d 3).

Die Wassernutzunas- und Wasserkraftanlagen setzen sich zusammen 
aus Bestandteilen sehr verschiedener Art und Lebensdauer. Für Tief
bauteile (Mauerwerk, Bewn) rechnet man als Lebensdauer 70 bis 
100 Jahre, für Eisenbauten (Wehre, Rohrleitungen) 30—60 Jahre, 
für Turbinen und Generawren 20—30 Jahre. Damit die Anlage 
dauemd leistungsfähig bleibt und der Betnebssicherheit genügt, wer
den also einzelne Bestandteile bereits durch neue ersetzt werden 
müssen, wenn andere Bestandteile noch voll unter verhältnismäßig 
geringen laufenden Instandsetzungen brauchbar sind. Somit wird bei 
einer fortlaufenden (nicht befristeten oder widerruflich erlaubten) 
Nutzung entsprechend der steten Brauchbarkeit der Anlage immer 
ein ziemlich erheblicher Mindestwert vorhanden sein. Geht man 
davon aus, daß der Wert der gebrauchsfähig erhaltenen und inner
halb der Lebensdauer der längstlebigen Teile im einzelnen bereits 
ausgewechselten und modemisierten Anlage am Ende dieser Lebens
dauer noch etwa 40 v. H. des Neuwertes beträgt, so ergibt sich als 
Abschreibungssatz (Abschreibung für Abnutzung — Wertminderung 
für gewöhnliche Alterung)


